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handeln. Der Werktätige ohne Leitungsfunktion ist grund
sätzlich verpflichtet, ihm erteilte Weisungen zu befolgen. Er 
darf sich prinzipiell darauf verlassen, daß ihm erteilte Wei
sungen den gesetzlichen Anforderungen entsprechen. Der 
Werktätige ist nur verpflichtet, Weisungen nicht zu befol
gen, deren Ausführung offensichtlich, d. h. für ihn auf Grund 
der konkreten Umstände erkennbar, gegen ein Strafgesetz 
verstößt.
OG, Urteil vom 22. Dezember 1982 — 2 OSK 23/82.

Der Arbeitsgruppenleiter Instandhaltung/Hauptmechanik im 
VEB V., der Mitangeklagte E., war beauftragt, für das Pro
jekt „Bürgerwiesen“ in N. notwendige Erdarbeiten durch
führen zu lassen. Dafür hatte er bereits 1978 den erforderli
chen Erlaubnisschein und den dazugehörenden Lageplan er
halten, in dem auch der Verlauf eines 20 kV-Kabels einge
zeichnet war. Die Gültigkeitsdauer dieses Erlaubnisscheins 
war jedoch inzwischen abgelaufen. Ohne eine Verlängerung 
der Gültigkeitsdauer oder einen neuen Erlaubnisschein zu 
beantragen, beauftragte E. am 6. Juli 1982 den Angeklagten 
R., der von seinem Betrieb zur Durchführung von Erdarbei
ten für den Betrieb des Mitangeklagten E. eingesetzt war, 
mit der Ausschachtung eines Grabens. Der Angeklagte R. 
wurde von E. anhand des Lageplans in die durchzuführen
den Arbeiten eingewiesen. Ihm wurde 'dabei der konkrete 
Verlauf des auszuschachtenden Grabens angegeben, der Ver
lauf des 20 kV-Kabels im Gelände wurde jedoch nicht mar
kiert.

Auftragsgemäß hob der Angeklagte R. mit dem Lader 
T 174 den Graben aus. Dabei beschädigte er das 20 kV-Erd- 
kabel. Es kam dadurch zu Stromausfall in einem Teil der 
Stadt N., und in zwei Betrieben entstand dadurch ein Pro
duktionsausfall im Werte von insgesamt etwa 13 000 M. Die 
Kosten für die Reparatur des beschädigten Kabels betrugen 
3 105 M.

Auf Grund dieses Sachverhalts verurteilte das Kreisge
richt den Angeklagten R. wegen Wirtschaftsschädigung (Ver
gehen gemäß § 167 Abs. 1 StGB) auf Bewährung, zu einer 
Zusatzgeldstrafe und zur Schadenersatzzahlung.

Gegen diese Entscheidung richtet sich der zugunsten des 
Angeklagten gestellte Kassationsantrag des Präsidenten des 
Obersten Gerichts, der Erfolg hatte.

Aus der Begründung:
Die Entscheidung des Kreisgerichts verletzt das Gesetz durch 
fehlerhafte Nichtanwendung des § 244 Abs. 1 StPO.

Vom Kassationsantrag nicht beanstandet wird die kreis
gerichtliche Entscheidung, soweit sie das Verhalten des Mit
angeklagten E. und die rechtliche Beurteilung dieses Ver
haltens betrifft Das Kreisgericht hat insoweit richtig festge
stellt, daß dem Mitangeklagten E. als dem für die Durchfüh
rung der Arbeiten verantwortlichen Vertreter des bauaus
führenden Betriebs konkrete Pflichten oblagen, deren vor
sätzliche Verletzung für die beschriebenen Folgen ursächlich 
war.

Das Kreisgericht zog aus den grundsätzlich richtigen Sach
verhaltsfeststellungen fehlerhafte Schlußfolgerungen bezüg
lich der Schuld des Angeklagten R. Das Kreisgericht hätte auf 
der Grundlage der von ihm getroffenen Feststellungen den 
Angeklagten R. von der ihm zur Last gelegten Straftat nach 
§ 167 StGB freisprechen müssen, da die Anklage sich insoweit 
nicht als begründet erwiesen hat

Die Darlegungen im Urteil des Kreisgerichts, der Ange
klagte R. habe entgegen seiner beruflichen Verpflichtung sich 
den Schachterlaubnisschein nicht zeigen lassen und ihn daher 
auch nicht unterschrieben und er habe nicht auf einer Mar
kierung des Trassenverlaufs der Versorgungsleitung bestan
den, sind zwar richtig. Allein daraus läßt sich jedoch nicht der 
Schluß ziehen, daß ihm eine weitergehende Verantwortung als 
die für die ordnungsgemäße Durchführung des ihm vom Mit
angeklagten E. erteilten Auftrags oblag. Für die Festlegung 
des Verlaufs des auszuschachtenden Grabens unter Beachtung 
des Trassenverlaufs der Versorgungsleitungen war entspre
chend den Bestimmungen der ASAO 631/3 — Erdarbeiten und 
Verlegen von Leitungen in die Erde — vom 21. November 1972 
(GBl.-Sdr. Nr. 747) und der Festlegungen im Schachterlaub
nisschein der Mitangeklagte E. als Vertreter des bauausfüh
renden Betriebs verantwortlich. Dessen Anweisungen waren 
insoweit für den Angeklagten R. verbindlich.

Zu den Arbeitspflichten des Werktätigen gehört es, die

Bestimmungen über den Gesundheits- und Arbeitsschutz sowie 
den Brandschutz einzuhalten und verantwortungsbewußt zu 
handeln (§ 80 Abs. 1 AGB). Der Werktätige ohne Leitungs
funktion ist grundsätzlich verpflichtet, ihm erteilte Weisungen 
zu befolgen (§ 83 Abs. 1 AGB). Er darf sich prinzipiell darauf 
verlassen, daß ihm efteilte Weisungen den gesetzlichen An
forderungen entsprechen. Der Werktätige ist nur verpflichtet, 
'Weisungen nicht zu befolgen, deren Ausführung offensichtlich, 
d. h. für ihn auf Grund der konkreten Umstände erkennbar, 
gegen ein Strafgesetz verstößt

Eine solche Situation bestand jedoch für den Angeklag
ten R. nicht Er durfte sich vielmehr darauf verlassen, daß der 
Verantwortliche, d. h. der Mitangeklagte E., ihm eine solche 
Weisung erteilt, der eine Prüfung des tatsächlichen Trassen
verlaufs der Versorgungskabel vorausging und die ein inso
weit gefahrloses Arbeiten, d. h. eine Ausführung der Arbeiten 
ohne die Gefahr der Beschädigung von Versorgungskabeln er
möglicht zumal die Stelle, bis zu der Schachtarbeiten mit dem 
Lader T174 durchgeführt werden sollten, konkret bezeichnet 
worden war. Die Tatsache, daß sich der Angeklagte R. den 
Schachterlaubnisschein nicht zeigen ließ und daß er nicht auf 
einer Markierung des Trassenverlaufs der Versorgungskabel 
bestand, hatte — unbeschadet ihrer Charakterisierung als Ar
beitspflichtverletzungen — insoweit keinen Einfluß auf die 
vom Mitangeklagten E. getroffene Entscheidung, zumal die 
fehlerhaften Angaben des Mitangeklagten E. ihren Ausgangs
punkt nicht in der unterlassenen Markierung oder der Un
gültigkeit des Schachterlaubnisscheins, sondern in der fal
schen Bestimmung des tatsächlichen Trassenverlaufs der 
20 kV-Leitung hatten.

Daraus aber und aus der Tatsache, daß Pflichtverletzungen 
des Angeklagten R. bei der immittelbaren Ausführung der 
Schachtarbeiten nicht festgestellt wurden, ergibt sich, daß 
das Verhalten des Angeklagten R. nicht ursächlich war für 
das eingetretene schädigende Ereignis und dessen Folgen.

Das Kreisgericht hätte daher den Angeklagten R. frei
sprechen müssen. Aus diesen Gründen war entsprechend dem 
Kassationsantrag und in Übereinstimmung mit der Auffas
sung des Vertreters des Generalstaatsanwalts der DDR das 
Urteil des Kreisgerichts, soweit es den Angeklagten R. be
trifft, gemäß § 321 Abs. 1 StPO aufzuheben und der Ange
klagte in Selbstentscheidung (§ 322 Abs. 2 Ziff. 3 StPO) frei
zusprechen.

§ 193 StGB.
In den Verfahren wegen Verletzung der Bestimmungen des 
Gesundheits- und Arbeitsschutzes ist es für die exakte 
Herausarbeitung der konkreten Pflichtenlage notwendig, daß 
alle den Angeklagten entsprechend ihrer Funktion und ihren 
Aufgaben im Arbeitsprozeß obliegenden Pflichten zur Ge
währleistung der Arbeitssicherheit und zur Verhinderung 
von Gesundheitsschäden und Gefährdungssituationen fest
zustellen sind, soweit sie sich auf den Bereich, in dem das 
schädigende Ereignis (Gesundheitsschädigung bzw. unmit
telbare Gefahr) eintrat, und die in diesem Bereich zu erfül
lenden Arbeitsaufgaben beziehen.

Die Pflichten Arbeitsschutzverantwortlicher sind nicht 
ausschließlich aus Bedienanweisungen abzuleiten. Solche 
Dokumentationen geben zwar Hinweise auf bei Inbetrieb
nahme, beim Betreiben usw. der betreffenden Anlage (hier: 
eines Silos) zu beachtende Umstände und durchzuführende 
Maßnahmen, ersetzen jedoch keineswegs die gesetzlichen 
Bestimmungen, aus denen sich die generellen Pflichten der 
betreffenden Leiter zur Gewährleistung des Gesundheits
und Arbeitsschutzes und damit der Arbeitssicherheit der 
Anlage ergeben.
OG, Urteil vom 30. September 1982 — 2 OSK 18/82.

Das Kreisgericht sprach die Angeklagten von der ihnen mit 
der Anklage zur Last gelegten Verletzung der Bestimmungen 
des Gesundheits- und Arbeitsschutzes (§ 193 StGB) frei. Den 
dagegen eingelegten -Protest des Staatsanwalts hat das Be
zirksgericht nach durchgeführter eigener Beweisaufnahme 
als unbegründet zurückgewiesen.

Die Entscheidung des Bezirksgerichts beruht auf folgen
dem wesentlichen Sachverhalt:

Der Angeklagte Dr. H. arbeitet im VEG (Z) Tierzucht als


